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Öfnungszeiten Bürgerbüro

Mo - Fr 8.00 - 12.00 Uhr

1. Samstag im Monat 10.00 - 12.00 Uhr
Freitag, 18.11.2016

Jahrgang 30  Nr. 46

Kaff eehaus
Sa, So, feiertags 

13.00 - 19.00 Uhr 

Off ener Mittagstisch: 
Di, Do, 12.00 - 13.30 Uhr 

Mittagstisch 
Dienstag, 22.11.2016 
Schweinebraten mit Sauce, Rahmwirsing & 
Serviettenknödel 
* Bananenquark 

Donnerstag, 24.11.2016 
Putengeschnetzeltes in Currysauce, 
Reis & bunter Salat 
*Batida de Coco 

 

Veranstaltungen  
19. November 2016 
Musikverein Niederhausen 
Jahreskonzert 
Bürgerhaus 

19. November 2016 
Freiwillige Feuerwehr Rheinhausen 
Seniorennachmittag des Kreisfeuerwehr-
verbandes, Rheinmatthalle 

Nächste Papiersammlung
Samstag, 3. Dezember 2016 

SC Niederhausen

Wohnen am Neustädtle 
19 neue Wohnungen entstehen in Rheinhausen   

Der Startschuss ist gefallen: Der 
Bauantrag für das Wohnprojekt am 
Neustädtle wurde in diesen Tagen 
im Bürgermeisteramt Rheinhausen 
eingereicht. Im Februar 2017 soll mit 
dem Bau begonnen werden. Auf dem 
ehemaligen Festhallengelände Ober-
hausen mit 2.130 Quadratmetern 
entstehen drei moderne, hochwertig 
ausgestattete Wohngebäude mit 19 
Wohneinheiten, die zwischen 68 und 
166 Quadratmeter Wohnl äche ha-
ben. Diese Wohnungen sind sowohl 
für junge Familien als auch für Seni-
oren interessant, nicht zuletzt wegen 
der vollständigen Barrierefreiheit. In 
der Tiefgarage i nden 15 Fahrzeuge 
Platz, 8 bis 9 Stellplätze kommen dazu. 
  
Michael Elison stellte das Projekt zusammen mit dem Architekten Christoph Vogt aus Lahr und Stefanie Wormer, Ge-
schäftsführerin des Bauträgers André Immobilien aus Achern, bei einem Vororttermin Bürgermeister Dr. Jürgen Louis 
vor. Die Gebäude passen sich gut an die Umgebungsbebauung an und sind ein wichtiger Baustein bei der innerörtlichen 
Nachverdichtung. 
  
Bürgermeister Dr. Louis freute sich bei dem Ortstermin, dass mit dem Wohnprojekt „Wohnen am Neustädtle“ die große 
Nachfrage nach Wohnraum in Rheinhausen ein Stück weit bedient werden kann. Nach Angaben von Projektleiter Micha-
el Elison liegen bereits vor Baubeginn des Fünf-Millionen-Projektes neun Reservierungen vor. 
  
Das Projekt koordiniert der Rheinhausener Michael Elison. Mehr Informationen erhalten Sie unter michael.elison@dvag.de. 

Anmeldungen am Vortag bis spätestens 14.00 Uhr im Bürgerbüro, Tel.: 910720 | Preis pro Essen: 5,00 € inkl. Getränk 

Foto: Breisgauer Wochenbericht, Oliver König
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Apotheken-Notfalldienst

Dienstwechsel jeweils 8.30  Uhr

18.11.2016 
Bienenberg-Apotheke Malterdingen, 
Tel.: 07644 - 6677 

19.11.2016
Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim, 
Tel.: 07643 - 3338888 

20.11.2016 
Stadt-Apotheke Endingen, 
Tel.: 07642 - 8056 

21.11.2016 
St. Katharina-Apotheke Endingen, 
Tel.: 07642 - 8685 

22.11.2016 
Rathaus-Apotheke Kenzingen, 
Tel.: 07644 - 304 

23.11.2016 
Mithras-Apotheke Riegel,
Tel.: 07642 - 7820 

24.11.2016 
St. Blasius-Apotheke Wyhl, 
Tel.: 07642 - 7183 

25.11.2016 
Stadt-Apotheke Herbolzheim, 
Tel.: 07643 - 336 

an Werktagen (Mo.-Fr.) rufen Sie bitte 
Ihren Hausarzt an



Wichtige Rufnummern/ Bereitschatsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Allgemeinärztlicher Dienst:  116 117 
an Wochenenden und Feiertagen. 
An Werktagen (Mo-Fr) rufen Sie bitte Ihren Hausarzt an. 

Für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und sprachge-
schädigte Personen: 
Notruf-Fax an die Rettungs- und 
Feuerwehrleitstelle:  07641/46 01 - 77

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen, Gartenstraße 44

Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 6076111 
Kinder-Notfallpraxis in der Sautiers-
traße 1, 79104 Freiburg am 
St. Josefskrankenhaus:  0761 / 80 99 80 99

Augenärztlicher Notfalldienst:  0180 6075311
Augen-Notfallpraxis im Universitätsklinikum Freiburg, 
Kilianstraße 5 in 79106 Freiburg

Zahnarzt 0 18 03/ 22 25 55 70

Krankentransport 19 22 2

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Falls der Tierarzt nicht erreichbar ist: 

Samstag, 19. November und 
Sonntag, 20. November 2016 
Dr. Serbin, Siensbach, Tel.: 07681 - 1677 
Dr. Leenen, Sexau, Tel.: 07641 - 9542097 

Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 0 76 44/ 92 91-0

Strom Netze BW  0800/ 3629477
Störungsmeldestelle

Erdgas badenova  0800/ 2767767
Störungsmeldestelle 24-Std. Service

Tierkörperbeseitigung 0 77 74/ 93 39-0

Vergiftungs-Informationszentrale  
 0 76 1/ 27 0 -43 61

Forstrevier Rheinhausen
Alex Schulz Mobil: 0 17 5/ 22 33 113
 Büro: 07822/ 300160

Technisches Hilfswerk (THW) 0 76 41/ 21 81

Telefonseelsorge 0 80 0/ 111 0 111

RAMSAR/Taubergießen-Ranger / Michael Georgi
in den Monaten April - September 
Di - Sa  8.00 - 8.30 Uhr
in den Monaten Oktober - März 
Do - Fr von 8.00 - 8.30 Uhr
im Zollhaus an der Rheinfähre  0 78 22/ 44 02 41

Öf nungszeiten Grünschnittannahmestelle:
Jeden 1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr
In den Monaten März/April und Oktober/November: 1. und 
3. Samstag im Monat 10.00 - 12.00 Uhr

Öf nungszeiten Recyclinghof Herbolzheim
Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr
von April-Mitte Oktober 
zusätzlich jeden Mittwoch  von 16.00-19.00 Uhr 
Abfallberatung  0 76 41/ 45 1-97 00

BRH-Rettungshundestaf el Oberrhein 
07621/19222

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus 
Herbolzheim 0 76 43/91 30 80
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Gemeinde Rheinhausen
www.rheinhausen.de
www.meinrheinhausen.de
www.cafedelavida.de

Bürgermeisteramt – Zentrale  9107 – 0
Bürgermeisteramt – Fax  9107 – 99
Bürgerbüro / Tourismusbüro  9107 – 20
gemeinde@rheinhausen.de

Bürgermeister  9107 – 11
Büroleiterin des Bürgermeisters (Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle)  9107 – 12
Amt für Bürgerdienste (Ordnungsamt, Bauamt, Friedhofsamt, Personalamt, Kindergarten)    9107 – 14
Amt für Rechnungswesen und Vermögensverwaltung 9107 – 15 

Gemeindekasse     
Vollstreckung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr  9107 - 17
Ab-/ Wasser, Grundsteuer, Hundesteuer, SEPA Mandate, 9107 - 18
KITA Veranlagung, Zahlungsverkehr  

Bauhof

Notfallnummer Bauhof  910 777
Bauhof  9107 – 30
Wassermeister  9107 – 31
Klärwerk  9107 – 32
Rheinmatthalle  8238

Kindergärten / Schule / Soziales / Pl ege
Kindertagesstätte St. Josef  im Generationenhaus  9107 – 40
Katholischer  Kindergarten  St. Johannes Bosco  5108
Kindergarten St. Dominikus 9376428 
Grundschule Rheinhausen 9107 – 50
Grundschule St. Dominikus 9376428
 
Familienzentrum St. Josef  im Generationenhaus 9107 – 41
Café de la Vida gGmbH 9107 – 42
Pl ege St. Josef im Generationenhaus 809 – 300
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Absetzungen an den Abwasser-
gebühren für Brennereien und 
Landwirtschat 
Für das Wasser der Brennereien (Kühlwas-
ser), das nicht in die Kanalisation gelangt, 
müssen keine Abwassergebühren bezahlt 
werden. Bei den Wasserabnehmern, bei 
denen keine separaten Wasserzähler vor-
handen sind, benötigt die Gemeindever-
waltung daher Angaben, wie viel Wasser 
für Brennereizwecke genutzt wurde, damit 
schon bei der Jahresendabrechnung die 
korrekten Abwassergebühren berechnet 
werden können. Es sind beim Absetzungs-
antrag die Brennereischeine vorzulegen.   

Ebenso erhalten Landwirte, bei denen keine 
separate Stallwasseruhr eingebaut ist, 15 
cbm je Vieheinheit Großvieh und 5 cbm je 
Vieheinheit Gelügel am Abwasser vergütet. 
Hierzu sind die Stückzahlen/sowie das Alter 
der Tiere zu melden.   

Wir bitten daher diese Wasserabnehmer, 
die entsprechenden Angaben schriftlich 
dem Steueramt bis 01.12.2016 mitzutei-
len. Eine Übernahme von Vorjahreswer-
ten bzw. Meldungen erfolgt nicht. Ver-
spätete Meldungen können nicht mehr in 
der Jahresendabrechnung berücksichtigt 
werden.   

Steueramt 
 

Informationen an die Eltern der Grundschüler der Klassen 1 bis 4  
der Grundschule Rheinhausen 

Ferienbetreuung an der Grundschule Rheinhausen   

Damit die Eltern bereits zu Beginn des neuen Jahres 2017 ihren Jahresurlaub entsprechend 
planen können, inden Sie hier die Kalenderwochen, in denen eine Ferienbetreuung ange-
boten werden kann: 
  
Osterferien: KW 15 (10.-13.04.2017) und KW 16 (18.04.-21.04.2017) 
Pingstferien:    KW 23 (06.-09.06.2017) und KW 24 (12.06.-16.06.2017, nicht am 15.06.) 
Sommerferien:   KW 31 und KW 32 (31.07.-11.8.2017) sowie KW 35 und
   KW 36 (28.08.-08.09.2017) 
  
Die Betreuerinnen werden unsere beiden Mitarbeiterinnen in der Kernzeit- und Ferienbe-
treuung, Frau Silvia Metzger und Frau Claudia Kranz-Pelloth, sein. 
  
Hier nochmals einige Informationen über die Ferienbetreuung: 

•	 Für die Schüler der Klassen 1 bis 4 der 
Grundschule Rheinhausen wurde eine Fe-
rienbetreuung als öfentliche Einrichtung 
der Gemeinde eingerichtet. Die Organisa-
tion der Maßnahme liegt bei der Gemein-
de Rheinhausen als Schulträgerin. Die Be-
treuung indet in den Räumlichkeiten der 
Grundschule Rheinhausen statt.

•	 Die Betreuungszeiten sind jeweils in den 
Ferien von Montag bis Freitag jeweils von 
7.30 Uhr bis 12.45 Uhr. In dieser Zeit ist 
die Betreuung der Kinder durch Spielen, 
Basteln und dem Unternehmen kleinerer 
Auslüge in die örtliche Umgebung ge-
währleistet.

•	 Das Betreuungsangebot steht nur den 
Grundschülern aus Rheinhausen ofen, 
die die Klassen 1 bis 4 der Grundschule 
Rheinhausen besuchen.  

•	 Für die Ferienbetreuung wird von den 
Eltern ein Kostenbeitrag in Höhe von 25 
Euro pro Kind und Woche erhoben.

•	 Die Ferienbetreuung kann auch nur in 
einzelnen Wochen in Anspruch genom-
men werden. Diese Wochen müssen nicht 
zusammenhängend gebucht werden. 
Eine Anmeldung bzw. Abrechnung für 
einzelne Tage ist jedoch nicht möglich.

•	 Für die Kinder besteht eine Haftplicht-
versicherung im Rahmen der Freiwilligen 
Schüler-Zusatzversicherung. Es ist daher 
unbedingt erforderlich, dass Ihr Kind die 
Schülerzusatzversicherung abgeschlos-

sen hat (z.Zt. 1,00 Euro pro Schuljahr und 
Kind). Sollte dies nicht der Fall sein, so 
muss eine Bescheinigung einer Privathaft-
plichtversicherung vorgelegt werden.

•	 Da die Betreuung an schulfreien Tagen 
stattindet, ist kein gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz gegeben. Die Kin-
der sind jedoch über die Eltern in deren 
gesetzlichen bzw. privaten Krankenversi-
cherung versichert. Es ist erforderlich, bei 
der Anmeldung eine Bestätigung einer 
Krankenversicherungsangehörigkeit vor-
zulegen.

•	 Die Betreuerinnen können mit den Kin-
dern auch Spaziergänge in die nähere 
Umgebung durchführen wie z.B. auf den 
Spielplatz oder Bolzplatz. Eine schriftliche 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
ist hierzu erforderlich.

•	 Um einen geregelten Ablauf garantieren 
zu können, müssen die Kinder bis spä-
testens 8.30 Uhr in der Schule sein. Wenn 
Kinder nicht kommen können wegen 
Krankheit oder sonstigem, sind die Feri-
enbetreuerinnen darüber zu informieren.

•	 Die Kinder sollten sich ihr Vesper jeweils 
selbst mitbringen, Mineralwasser wird ge-
stellt und sind durch den wöchentlichen 
Beitrag mit abgedeckt (außer bei den Aus-
lügen).

•	 Sollte bei Ihrem Kind z.B. eine Allergie vor-
liegen oder sonstiges zu beachten sein, so 
teilen Sie uns dies bitte mit.

Weitere Veranstaltungen

25.11.2016 HHG Rheinhausen Weihnachtsmarkt 

26.11.2016 Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V. Adventsturnier am Bürgerhaus 

27.11.2016  TuS Oberhausen 95-jährige Jubiläumsfeier im Bürgerhaus

Informationen des Bürgermeisteramtes

Haussammlung für den  
Volksbund Deutsche Kriegs- 
gräberfürsorge e.V.   
Die diesjährige Haussammlung für den 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge erbrachte folgendes Ergebnis:   

Oberhausen 777,70 EURO 
Niederhausen 1.871,50 EURO   

Die Sammlung wurde in Oberhausen 
dankenswerterweise durch den Fußball-
club Oberhausen durchgeführt.   

Wir danken den beteiligten Vereinen 
und Personen für die Organisation und 
die engagierte Durchführung der Samm-
lung sowie den Spendern für die inan-
zielle Unterstützung der Haussammlung.   

Bürgermeisteramt
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Unsere Jubilare

Am 21. November 2016 
Herrn 

Giuseppe Ilari 
Im Entennest 3A 

zum 70. Geburtstag. 
  
& 
  

Am 23.November 2016 
Herrn 

Hans-Joachim Strauchmann 
Rheingasse 5 

zum 70. Geburtstag. 
  

Den Jubilaren wünschen wir für das  
neue Lebensjahr vor allem Gesundheit 

 und Wohlergehen. 
  

Dr. Jürgen Louis 
Bürgermeister 

Abfallwirtschaft

Müllabfuhrtermine graue Tonne 
für den Monat Dezember 2016: 
Donnerstag, 01.12.2016 
  

Müllabfuhrtermine blaue Tonne 
(Papiertonne) für den Monat 
Dezember 2016: 
Donnerstag, 01.12.2016 
  
Um Beachtung wird gebeten!

Gelber Sack

Abholung Gelber Sack für den 
Monat Dezember 2016: 
Freitag, 02.12.2016   

Bitte beachten Sie, dass nur zugebundene 
Säcke mitgenommen werden. Die Säcke 
sind spätestens bis 6.00 Uhr bereitzustellen. 

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird 
gebeten. 
  

Wochenmarkt

Wochenmarkt in Rheinhausen 
immer freitags von 14.30 bis 18.00 Uhr 

Aus Kindergärten, Grundschule & Generationenhaus

Kindertagesstätte 
St. Josef

 
 
 
 
 

 
 
Herzlichen Dank an alle Helfer und       
Unterstützer unseres diesjährigen Martinsumzuges 
 

Ganz besonders wollen  wir erwähnen: 

 

 alle Mamas und Papas, die geholfen haben 

 die Feuerwehr, die den Laternenumzug gesichert hat 

 den St. Martinsreiter mit seinem Pferd 

 den FC Oberhausen für Tische und Bänke 

 den Bauhof , der tatkräftig zur Hand ging 

 unseren Hausmeister, Herr Ilfan Babcic, für Technik und Unterstützung 

 die Anwohner an der Wegstrecke, deren Lichter uns auch in diesem Jahr 

wieder so liebevoll dekoriert den Weg wiesen 

 

Das Team und der Elternbeirat der Kita St. Josef 
 

Kindergarten 
St. Johannes Bosco

Danke Schön 
Am Freitag, den 11 . Nov. folgten viele Fami-
lien unserer Einladung mit uns St. Martin zu 
feiern. 
Ein großer Zug zog durch die Straßen und 
die Kinder brachten mit Ihren Laternen Licht 
ins Dunkle. 
Vormittags feierten die Kindergartenkinder 
mit Ihren Erzieherinnen einen Wortgottes-
dienst zum Gedenken an den heiligen Mar-

tin unter der Leitung von Fr. Rothenberger. 
  
Für die Unterstützung an St. Martin möch-
ten wir uns ganz herzlich bedanken bei 
 
•	 Fr. Rothenberger und Fr. Christ, für die Ge-

staltung der Wortgottesdienste
•	 Den Vorschulkindern für den Lichtertanz
•	 Fam. Weis für das zur Verfügung stellen 

des Pferdes und Katrin Burger als St. Mar-
tin

•	 Linn Breitenbach als Bettler
•	 den Eltern, die für den Verkauf gebacken 

haben
•	 den Eltern, die aufgebaut und abgebaut 

haben

•	 dem Elternbeirat und den Müttern und 
Vätern, die den Verkauf ( Glühwein, Kin-
derpunsch, Muin, Würste und Getränke) 
nach dem Umzug organisiert und durch-
geführt haben

•	 unserem Hausmeister Herrn Lang
•	 den Jungmusikern vom Musikverein Nie-

derhausen, die den Umzug musikalisch 
umrahmt haben

•	 der freiwilligen Feuerwehr für die Absper-
rung

•	 Bäckereitechnik Schuler für das Überlas-
sen der Bistrotische

 
ihnen allen, die am Umzug teilgenommen 
haben 
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Übungen der Feuerwehr Rheinhausen 
Am Dienstag, den 22. November indet um 19:00 Uhr eine wichtige 
Übung der Einsatzabteilung nach Dienstplan statt. Am Donnerstag, 
den 24. November indet um 19:00   Uhr die verschobene Übung für 
alle Maschinisten statt. Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen 
wird gebeten. 
  
Thorsten Heckel – Kommandant  

Freiwillige Feuerwehr

Katholische 
Kirchengemeinde

Gottesdienstordnung 
vom 19.11. bis 27.11.2016 

Samstag, 19.11. Hl. Elisabeth von 
Thüringen, Landgräin  
Diaspora-Kollekte  
8:30 Uhr Maria Sand Rosenkranz  
8:30 Uhr Maria Sand Beichtgelegenheit 
(Pfr. Remi Purzeau)  
9:00 Uhr Maria Sand Eucharistiefeier, 
(Pfr. Rémi Purzeau)  
18:30 Uhr St. Hilarius Eucharistiefeier zum 
Mitarbeiterdank - mit gestaltet von Laudate 
(Pfarrer Dr. Meisert)  
  
Sonntag, 20.11. Christkönigssonntag  
Diaspora-Kollekte  
8:45 Uhr St. Alexius  Eucharistiefeier 
(Pfarrer Dr. Meisert)  
10:30 Uhr St. Achatius Eucharistiefeier 
Hl. Messe für Elisabeth Stephan - Elisabeth 
und Otto Baumann- - Rosa und Fritz Maurer 
- Ursula Moser (Pfarrer Dr. Meisert)  
12:00 Uhr St. Ulrich Taufeier von Max Paul 
Dietrich und Nico Zeiser (Pfarrer Dr. Meisert)  
13:00 Uhr Maria Sand Rosenkranz
14:00 Uhr St. Ulrich Rosenkranz  
  
Dienstag, 22.11. Hl. Cäcilia, Jungfrau, 
Märtyrin  
18:30 Uhr St. Ulrich Eucharistiefeier 
Hl. Messe zu Ehren der Mutter Gottes  
19:10 Uhr St. Hilarius Gebetsraum Abend-
gebet im Pfarrhaus  
  
Mittwoch, 23.11. Hl. Kolumban, Abt, 
Glaubensbote  
18:30 Uhr St. Alexius  Eucharistiefeier  
  
Donnerstag, 24.11. Hl. Andreas Dung-Lac 
und Gefährten, Märtyrer  
9:00 Uhr St. Achatius wegen Fortbildung 
entfällt  
15:00 Uhr Maria Sand Rosenkranz  
18:30 Uhr St. Mauritius Eucharistiefeier  

Kirchliche Nachrichten

19:00 Uhr St. Hilarius Stille Anbetung 
vor dem Allerheiligsten, zum Abschluss 
Komplet  
  
Freitag, 25.11. Hl. Katharina von Alexandri-
en, Jungfrau, Märtyrin14:30 Uhr St. Achatius 
Rosenkranz  
18:30 Uhr St. Hilarius Eucharistiefeier 
   
Samstag, 26.11. Hl. Konrad, Bischof  
8:30 Uhr Maria Sand Beichtgelegenheit 
(Pfarrer Dr. Meisert)  
8:30 Uhr Maria Sand Rosenkranz  
9:00 Uhr Maria Sand Eucharistiefeier 
(Pfarrer Dr. Meisert)  
18:30 Uhr St. Ulrich Eucharistiefeier mit 
Vorstellung der Erstkommunionkinder 
Hl. Messe für Franz und Erika Moser, geb. 
Merklin und Angeh.- - verstorbene des 
Jahrgangs 60/61 - Patin und Familienan-
gehörige - Josef und Johanna Ansel - Ernst 
und Hedwig Früh - Anton und Emma Mau-
rer und Angehörige - Andreas und Sophie 
Zehnle und Angehörige - Gisela Kranz - für 
die armen Seelen (Pfarrer Dr. Meisert)  
  
Sonntag, 27.11. 1. Adventssonntag   
8:45 Uhr St. Hilarius Eucharistiefeier mit 
Taufe von Luna Krüger (Pfarrer Dr. Meisert)  
10:30 Uhr St. Achatius Sonntägliche Wort-
gottesfeier zum 1. Advent  
10:30 Uhr St. Alexius  Eucharistiefeier mit 
Vorstellung der Erstkommunionkinder 
(Pfarrer Dr. Meisert)  
13:00 Uhr Maria Sand Rosenkranz  
14:00 Uhr St. Hilarius Eucharistische 
Anbetung
14:00 Uhr St. Ulrich Rosenkranz    
  

Kath. Pfarramt St. Ulrich und Achatius 
Kirchstraße 36 
79365 Rheinhausen 
Tel. 07643 / 308 Fax 07643 / 913481 
Email: 
buero.rheinhausen@se-her-rhein.de 
Öfnungszeiten 
MO - MI, 09.00 - 11.30 Uhr 
Do. von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Fr. 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 

  

Sprechzeiten Pfr. Meisert 
Donnerstag, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
  
Mehr Informationen zu unseren Veranstal-
tungen entnehmen Sie bitte dem Interne-
tauftritt www.se-her-rhein.de oder dem 
Pfarrblatt. 
 
Erstkommunion 2017 
Vorstellungsgottesdienst der
Erstkommunionkinder 
60 Erstkommunionkinder aus unserer Seel-
sorgeeinheit haben sich Anfang November 
auf den Weg gemacht, um sich auf das Fest 
der Erstkommunion vorzubereiten. 
Am Samstag, den 25.11 werden die Kinder 
Rheinhausen den Gottesdienst um 18.30 
Uhr in St. Ulrich mitgestalten und sich der 
Gemeinde vorstellen. 
Die ganze Gemeinde laden wir herzlich zu 
diesem Gottesdienst ein. 
  
Probe für den Gottesdienst 
Am Freitag um 14.30 Uhr in der Kirche St. Ul-
rich Oberhausen 
  
Adventsgebet für Familien 
Schon heute laden wir alle Familien ein, mit 
uns den Weg durch den Advent zu gehen 
und die Adventsgebete jeweils am Montag-
abend in Rheinhausen oder am Dienstag-
abend in Herbolzheim mitzufeiern. 
Erstes Adventsgebet: Montag 28.11. 18.Uhr 
St. Achatius (bzw. Dienstag 29.11. St. Alexius) 
  
Sternsingeraktion 2017 
Die Sternsinger werden auch in diesem Jahr 
wieder von Haus zu Haus ziehen und die 
Frohe Botschaft zu den Menschen bringen. 
Alle Kinder und Jugendliche, die uns bei 
dieser Aktion als Sternsinger oder Begleiter 
unterstützen wollen, sind herzlich willkom-
men. 
Wir werden die Gottesdienste an Dreikönig 
besuchen und dann in Rheinhausen am 6. 
bzw. 7. Januar unterwegs sein. 
Bitte 1. Sternsingerprobe vormerken: 
Für Oberhausen:  
Dienstag, 30.11. 16.30 Uhr 
Pfarrsaal Oberhausen 

Seniorennachmittag der Feuerwehr –  
Bitte um Kuchenspenden 
Am Samstag, den 19. November richtet die Feuerwehr Rheinhau-
sen den jährlichen Seniorennachmittag für den Kreisfeuerwehr-
verband aus. Hierzu bitten wir die Rheinhausener Bevölkerung 
herzlich um Unterstützung in Form von Kuchenspenden aller Art. 
Die Kuchen und Torten können ab 12:30 Uhr in der Rheinmatthal-
le abgegeben werden. Ihre Feuerwehr Rheinhausen bedankt sich 
bereits im Voraus für Ihre Unterstützung. 

Thorsten Heckel – Kommandant
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Für Niederhausen: 
Mittwoch, 1.12. 16.30 Uhr Pfarrheim Nieder-
hausen 
Ansprechpartner für die Sternsinger Rhein-
hausen Maria Christ (Tel: 40896) 
  
Nikolaus  
Nikolaus ist ein guter Mann, den man jetzt 
auch MIETEN kann!
Sie suchen nach einem Nikolaus, der Ihre 
Familie besucht? Wir, die Pfarrjugend Rhein-
hausen, kommen gerne. 
Nähere Informationen und Anmeldung bei 
Ann-Kathrin Göppert.
Tel: 0162/9309066 
E-Mail: ann-kathrin.goeppert@gmx.de 
  
Herbergsuche 
Unter diesem Namen wurde vor einigen 
Jahren in der Pfarrei St. Ulrich und Achatius 
eine alte Überlieferung wieder neu belebt. 
Wir laden ein, der Heiligen Familie in der Zeit 
des Advents für eine Nacht eine Herberge zu 
geben. 
Es braucht: Zeit - ein Abend im Advent nach 
Ihrer Wahl; am Abend danach geht es zur 
nächsten Familie. Texte und Lieder werden 
dafür bereitgestellt. Es wäre wünschens-
wert, wenn eine Begegnung der Familien 
stattinden könnte. Es gibt auch eine Text-
version für die Gestaltung mit Kindern. Wei-
tere Infos und Anmeldung: Kath. Pfarramt 
Rheinhausen, Anita Schill, Tel.: 308 oder bei 
Elisabeth Rothenberger, Tel.: 93 61 523 
 
Mit besten Segenswünschen: 
Pfr. Dr. Stefan Meisert und das Pastoralteam 
  

 

Kath. ö� entliche 
Bücherei

Öfnungszeiten im Bürgerhaus:
Di, 16.00 - 17.30 Uhr und am
Do, 17.30 Uhr - 18.30 Uhr. 
In den Schulferien geschlossen. 
  

 

Bildungswerk 
Rheinhausen

Bildungswerk 
SENF – kulinarische Köstlichkeit 
mit viel Heilwirkung 
Info zu den Heilwirkungen wechseln sich ab 
mit praktischem Teil, Mythologie und Mär-
chen. 
Referentin: Renate Wild 
Wann:  Mittwoch, 23.11.2016 um 19.00 Uhr 
Wo: Pfarrsaal Oberhausen, Kirchstr. 11 
Gebühr:  Eintritt frei, Spende erwünscht 
Anmeldung:  nicht erforderlich 
  
Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Bildungswerkprogramm oder 
der Homepage.  www.se-her-rhein.de 

kfd Oberhausen 
und Niederhausen

Kath. Frauengemeinschaft Niederhausen 
Am 6.12. um 18.30 Uhr feiern wir  Frauen-
und Müttermesse.
Anschließend trefen wir uns im Pfarrheim 
Niederhausen zur besinnlichen Adventsfei-
er.
Alle Frauen unserer Gemeinde sind herzlich 
eingeladen.
Wir freuen uns auf Euch.
 
 

Evangelische 
Kirchengemeinde
Weisweil

mit Rheinhausen   

Die Bürozeiten im Evangelischen 
Pfarramt 
Pfarramtssekretärin: Rosemarie Schmidt 
Montag 16:00-18:00 Uhr 
Donnerstag   09:00-12:00 Uhr   
Tel.: 07646 / 216 
Fax: 07646 / 218566 
E-Mail: info@kirche-weisweil.de 
Pfarrer Keno Heyenga  
erreichen Sie im Pfarramt in Weisweil 
Tel. 07646-216 
(Termine nach Absprache) 
E-Mail: 
keno.heyenga@kirche-weisweil.de 
www.kirche-weisweil.de 
www.facebook.com/kircheweisweil 
Die Kirchengemeinde für das Smart-
phone im App-Store: ‚Kirche Weisweil‘ 

  

Tauftermine 2017 
19. Februar 2017:  Gottesdienst mit Taufe   
/ Pfr. Keno Heyenga  
26. März 2017:  Familiengottesdienst mit 
Taufe  / Pfr. Keno Heyenga  
16. April 2017:  Gottesdienst mit Taufe   / 
Pfr. Keno Heyenga  
04. Juni 2017:  Abendmahlsgottesdienst 
mit Taufe  / Pfr. Keno Heyenga  
02. Juli 2017:  Gottesdienst mit Taufe   /
 Prädikantin Anne Kühner-Oesterle 
27. August 2017:  Gottesdienst mit Taufe   / 
Pfr. Keno Heyenga  
03. Dezember 2017:  Familiengottesdienst 
mit Taufe  / Pfr. Keno Heyenga  
  
Sonntag, 20. November 2016 
Ewigkeitssonntag 
09:30 Uhr  Gottesdienst  
mit dem Kirchenchor und Pfarrer Keno 
Heyenga 
Seien Sie herzlich einladen zu unserem Got-
tesdienst am Ewigkeitssonntag, dem letzten 
Sonntag im Kirchenjahr. Wir werden ge-
meinsam in Liebe und Dankbarkeit unserer 
Verstorbenen gedenken. Es wird sich eine 
Gemeinde zusammeninden, die zusammen 
trauert, glaubt und hoft. 

Im Anschluss an den Gottesdienst indet der 
Adventsbasar unserer Kindergottesdienst-
kinder statt. Für einen guten Zweck verkau-
fen die Kinder Selbstgebasteltes und Selbst-
gebackenes. Kommen Sie vorbei und freuen 
Sie sich mit den Kindern auf die beginnende 
Adventszeit! 
  
Die Kindergottesdienstkinder trefen sich 
um 10:30 Uhr in der Kirche! 
  
Krippenspielprobe 
Nach dem Adventsbasar in der Kirche! 
  
Montag, 21. November 2016  
09:30 – 10:30 Uhr Krabbelgruppe 
17:00 Uhr bis 19:00 Begegnungscafé 
Flüchtlinge   
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen! 
  
Dienstag, 22. November  2016 
17:00 Uhr  Gemeindebücherei 
20:00 Uhr  Singprobe Kirchenchor 
  
Donnerstag, 24. November  2016 
19:00 Uhr  Strickkreis im Gemeindehaus   
  
Mit dem Wochenspruch für den letzten 
Sonntag des Kirchenjahres: 
„Lasst eure Lenden umgürtet sein und 
eure Lichter brennen.“ 
(Lukas 12,35) 
  
grüßt Sie ganz herzlich  
Pfarrer Keno Heyenga und der 
Kirchengemeinderat 

  
Ein Blick zurück... 
Unsere Konis bei der Zaubershow
„Mr. Joy“ 
Am Freitag, den 11. November 2016, haben 
unsere Konirmandinnen und Konirman-
den in Broggingen die Zaubershow „Mr. 
Joy“ besucht.   Der Illusionist, Jongleur und 
Artist Mr. Joy verstand es, sein vorwiegend 
jugendliches Publikum in den Bann zu zie-
hen mit atemberaubenden Tricks und wit-
zigen Showeinlagen. Auf unterhaltsame 
Weise verband er dabei immer wieder die 
christliche Botschaft mit Zaubertricks und 
artistischen Vorführungen. 
Besondere Begeisterung kam bei unseren 
Konis auf, als unser Koni-Teamer Björn La-
godny von Mr. Joy auf die Bühne geholt wur-
de und ihm bei einem Trick mit einem Einrad 
und drei Fackeln assistieren musste. 
Es war ein kurzweiliger und unterhaltsamer 
Abend mit einer tollen Botschaft: Gott ist für 
jeden Menschen da, auch wenn wir ihn nicht 
sehen können. 
  
Koni-Cup in Denzlingen 
Am Samstag, den 12. November 2016, wa-
ren unsere Konirmandinnen und Konir-
manden direkt wieder unterwegs – dieses 
Mal beim Koni-Cup in Denzlingen. 
In einem spannenden Fußballturnier wurde 
unter insgesamt 9 Koni-Teams ein Sieger 
ermittelt, der im nächsten Jahr beim Badi-
schen Koni-Cup teilnehmen darf. 
Unsere Jungs und Mädels haben sich prima 
geschlagen. Wir haben viele Spiele gewon-
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nen und fast alle Spiele dominiert. Leider 
wollte das Runde nicht immer ins Eckige. 
Am Ende durften wir mit einem sehr guten 
vierten Platz nach Hause fahren. 
  
Ein Blick voraus.... 
ADVENTSKONZERT IN WEISWEIL 
Am Samstag, den 26. November 2016, 
gastiert um 19:00 Uhr bei uns in der Evan-
gelischen Kirche in Weisweil die ElztalSinfo-
nietta Freiburg. 

Stimmen Sie sich auf den Advent ein und 
lassen Sie sich durch das Programm mit 
Werken Alter Meister wie A. Corelli, Chr. Ja-
cobi, J.D. Zelenka u.a. in vorweihnachtliche 
Stimmung versetzen und genießen Sie die 
Spielfreude des Orchesters, welches schon 
2014 zu Ostern in Weisweil begeistern konn-
te. Musikalisch unterstützt und ergänzt wird 
das Ensemble durch Konstanze Ruttlof (So-
pran) und das Trompetenensemble Simon 
Schäfer. 

Die ElztalSinfonietta wurde im Dezember 
2002 in Freiburg gegründet, um ein En-
semble zu schafen, das in verschiedenen 
kammermusikalischen Besetzungen sowie 
als Sinfonieorchester auftritt und sich durch 
musikalische Flexibiltät, große Gestaltung-
kraft und professionelle Ausführung aus-
zeichnet.3

Fischerzunt  
Ober-/Niederhausen 
Ich als Zunftmeister beklage schon seit 2011 
die Missstände nach jedem Hochwasser in 
unseren Zunftgewässern und im Rheinwald 
(Müll, Schlamm). Auf Nachfrage beim Land-
ratsamt, vertreten durch Herrn Munding, 
ebenso beim Bauholeiter Riegel, Herrn 
Walser, denen ich die Missstände vor Ort ge-
zeigt habe, hat sich bis zum heutigen Zeit-
punkt nichts geändert. 
  
Am „Runden Tisch“ im Landratsamt Emmen-
dingen nahm ich am 28.02.2014 und am 
07.07.2015 wegen Breschenerhöhung teil. Te-
lefonisch teilte mir Herr Walser vor dem letz-
ten „Runden Tisch“ am 13.10.2016 mit, dass 
es nur um eine Erhöhung von ca. 0,5 m geht. 
Gefordert von mir in einem Schreiben 2011 
waren es 0,75 m bis 1 m. Telefonisch meldete 
ich mich zur Sitzung im Landratsamt ab. 
  
2016 waren mehrere Hochwasserstände in 
Riegel mit über 2 m über Normalstand (Bre-
schenerhöhung ca. 0,5 m). 
  
Desweiteren indet die Generalversamm-
lung der Zunft bis zur Klärung der Waldwe-
gebenutzungsgebühr (Wegezoll) zu einem 
späteren Zeitpunkt statt. Information folgt 
durch Tageszeitung/Amtsblatt. 
  
Josef Schindler 
Zunftmeister der Fischerzunft 
 
 

Handel, Handwerk, 
Gewerbe HHG

Adventszauber und Lichterglanz 2016 
Am 25. November veranstaltet die HHG ihren 
traditionellen Weihnachtsmarkt. Eröfnung 
des Weihnachtsmarktes ist um 17.00 Uhr. 
Straßensperrung ab ca. 15.00 Uhr. In diesem 
Jahr ist die Hauptstraße wieder im Bereich 
der Weihnachtsmeile (Volksbank bis meier- 
fashion) für den Auto und Lastwagenver-
kehr gesperrt. 
Wir dürfen darauf aufmerksam machen, 
dass deshalb die Gehwege und Seitenstrei-
fen für die Aussteller und Besucher freizu-
halten sind. 

Vereinsnachrichten

Die Bushaltestellen „Mez“ und „ Hauptstra-
ße101“ werden während dem Weihnachts-
markt nicht angefahren. 

Wir bedanken uns schon im Voraus für ihre 
Mithilfe und ihr Verständnis. 
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Musikverein 
Niederhausen

 
Jahreskonzert

Liebe Freunde der Blasmusik, 
der Musikverein Niederhausen lädt zum 
Jahreskonzert am 
Samstag, 19. November, um 20 Uhr in das 
Bürgerhaus ein. 
Bitte beachten Sie, das reservierte Plätze 
nur bis 19:30 Uhr freigehalten werden 
können. 
Hallenöfnung ist um 19 Uhr, Eintritts-
karten zum Preis von 6.- € sind an der 
Abendkasse erhältlich. 

  
...das Konzertprogramm... 

  
Festivus Fanfare 

von Martin Scharnagl 
  

Facedown 
von Sven van Calster 
Solist: Lukas Hödle 

  
Hymn of the Highlands 

von Philip Sparke 
  

The March from „1941“ 
Von John Williams 

  
---- Pause und Losverkauf ---- 

  
Fanfare for the Common Man 

von Aaron Copland 
Arr. Robert Longield 

  
Liquid Spirit 

von Gregory Porter 
Arr. Frank Bernaerts 

  
Thor: The Dark World 

von Brian Tyler 
Arr. Frank Bernaerts 

  
Pur in Concert 
Arr. Kurt Gäble 

  
Phil Collins live 

Arr. Walter Ratzek 
  
Im Anschluss an das Konzert indet die 
Ausgabe der Tombola statt. 
Im Foyer steht für Sie eine Kafee- und 
Kuchentheke bereit und der Wein- und 
Sektstand wird geöfnet. 
  
...die Musikvereine Nordweil und Nieder-
hausen freuen sich auf Ihr Kommen... 

Narrenzunft 
Oberhausen SG 1999 

Rheinhausen

Vorschau Aktive   
Sonntag, 20.11. 14:45 Uhr SGR – FV Herbolz-
heim II  
  
Die Partie indet in Niederhausen statt. 
 
  
Die Jugendleitung der SG Rheinhausen 
informiert   
  
Die Termine im Ausblick: 
  
Heute, 18.11. 
17:00 Uhr E2 in Oberhausen gegen Wagen-
stadt 
  
Samstag, 19.11. 
Ab ca. 11:00 Uhr: G/F-Jugend Spieletag in 
Kenzingen 
10:30 Uhr C2 in Windenreute 
11:00 Uhr B2 in Niederhausen gegen Kiech-
linsbergen 
12:45 Uhr C1 in Opingen 
  
Sonntag, 20.11. 
11:00 Uhr E1 in Wagenstadt 
11:00 Uhr D1 in Wyhl gegen SG Weisweil 
11:30 Uhr B1 in Niederhausen gegen Wyhl 
 
 
 

TuS Oberhausen 
seit 1921

TuS Handball
TuS erwartet Tabellenführer TV St. Georgen/
Schwarzwald in der Rheinmatthalle. 
Überraschung bei der HSG Freiburg 
  
Der TuS hat am letzten Wochenende über-
raschend beide Punkte gegen die HSG Frei-
burg aus der Breisgaumetropole mitgenom-
men. In einem auf beiden Seiten intensiv 
geführten Spiel war der TuS während der 
gesamten Partie die bessere Mannschaft 
und gewann durch eine hervorragende 
Mannschaftsleistung zwei wichtige Punkte. 
Torschützen für den TuS: Josua Maurer 4, 
Alexander Moser 10/1, Florian Stern 3, Cle-
ment Martinez 3 Fabien Stoeler 8, Markus 
Metzger 1, Benjamin Schöttler 6

Am kommenden Sonntag, 20.11. um 
16:30 Uhr erwartet das TuS-Team nun den 
aktuellen Tabellenführer TV St. Georgen /
Schw. in der Rheinmatthalle.  
 
Die Gäste aus dem Schwarzwald kommen 
mit viel Selbstvertrauen in die Rhein-
matthalle. Trotzdem will der TuS wieder 
etwas Zählbares holen. 
Weitere Spiele in der Rheinmatthalle: 
11:00 TuS E-Jgd. - TV Neustadt E-Jgd. 
12:30 TuS E-Jgd. - FT v. 1844 Freiburg E-Jgd. 

Weihnachtsfeier der  
Narrenzunft  
Oberhausen 

Die Narrenzunft Oberhausen möch-
te alle Mitglieder, Partner und Kinder 
zur diesjährigen Weihnachtsfeier am 
03.12.2016, um 18.00 in die Zunftstu-
be im Haus der Vereine ganz herzlich 
einladen. Mit einem leckeren Essen und 
dem Besuch des Nikolaus wollen wir das 
Jahr 2016 ausklingen lassen und uns in 
geselliger Runde bei den Mitgliedern für 
die Unterstützung im zu Ende gehenden 
Jahr bedanken.Zur besseren Planung 
möchten wir Euch bitten, Euch bis spä-
testens 26.11.2016  telefonisch bei Die-
ter Spitz, Tel. 930711 oder per Mail an 
info@nzoberhausen.de anzumelden. Wir 
freuen uns auf einen gemütlichen Abend 
und verbleiben mit vorweihnachtlich-
närrischem Gruß 

Eure NZO

Die Narrenzunft Oberhausen sucht zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Facility-Manager 
 im Bereich Fasenteröfnung und –

verbrennung 

(Unterstützung mit dem Ziel der Über-
nahme der Zeremonie an der Eröfnung 
und Verbrennung unserer Fasent) 
Wir verstehen uns als Dienstleistungs-
unternehmen für die Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde mit Schwerpunkt 
Brauchtumsplege, Spaß und Frohsinn, 
gepaart mit ab und zu durchaus vorhan-
denem Ernst. 

Ihre/Deine Qualiikation: 
-  Beherrschen der badischen Mutterspra-

che in Wort und Schrift 
-  Körperliche Belastbarkeit, teilweise 

auch bis nach Mitternacht 
-  Freude am Brauchtum unserer Fasent 

sowie Flexibilität und Teamfähigkeit 

Wir bieten: 
-  Die Mitarbeit in einem mal mehr, mal 

weniger motivierten Haufen Narren 
- Persönliche Weiterentwicklung 
- Entgelt durch fasent-übliche Naturalien 
(Wurst und Schorle) 
  
Schriftliche und vor Allem ernstgemeinte 
Bewerbungen ohne die sonst üblichen Un-
terlagen bitte schnellstmöglich an unseren 
Oberzunftmeister Dieter Spitz, an unsere 
Zeremonienmeisterin Kerstin Mullan oder 
per Mail an info@nzoberhausen.de 
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13:20 TuS D-Jgd. - TuS Ringsheim D-Jgd. 
14:30 TuS II - TV Brombach II 
18:00 TuS B-Jgd. -SG Bötzingen/March B-Jgd. 
19:20 TuS III - TSV March II 
Auswärtsspiele: 
Sa. 19.11. ESV Freiburg II Damen - 
TuS Damen, Wentzingerhalle 
Ergebnisse vom letzten Wochenende: 
JSG ZEGO C-Jgd. w. - TUS C-Jgd. w. 41:17 
SG Waldkirch/Denzl. D-Jgd. - 
TuS D-Jgd. 16:25 
TV Gundelingen D-Jgd. w. -
 TuS D-Jgd. w. 2:24 
TV Todtnau II - TuS II  29:18

  

TuS Turnen
Erfolgreiche Teilnahme des TuS Oberhau-
sen bei den Gaueinzelmeisterschaften 
der Breisgauer Turnerjungend 
  
 Mit 21 Turnern stellte der TuS neben dem 
TV Sexau die größte Anzahl an Teilnehmern,. 
sämtliche Leistungsklassen des Jugendtur-
nens waren in der Rheinmatthalle zu sehen. 

Neben 2 Podestplätzen, Platzierungen unter 
den ersten Zehn, und einigen mittleren Plät-
zen waren die Trainer mit den Leistungen 
ihrer Schützlinge sehr zufrieden. 
  
Jahrgang 2009 und jünger (von 17) 
(Plazierung in Klammer) 
Silas Maurer (10.), Felix Zängle (11.), 
Jona Bumann (12.), Henrik Stehlin (13.), 
Jakob Maurer (14.), Johann Isele (16.) 
  
Jahrgang 2007/2008 (von 33) 
Mattis Kunde (6.), Max Bienmüller (7.), 
Moritz Bienmüller (8.), Niklas Kunde (9.), 
Paco Enghauser (29.), Lorenz Zängle (30.), 
Jakob Isele (33.) 
  
Jahrgang 2005/2006 (von 32) 
Paul Nowak (22.), Noah Disch (24.) 
Jonathan Rothenberger (28.) 
  
Jahrgang 2003/2004 (von 10) 
Benjamin Wangler (6.), Tobias Moser (7.) 
Leon Stellmacher (10.) 

Jahrgang 18 Jahre und älter (Kür) 
Nikolai Bill (1.) 
Marvin Dinkel (2.) 
Viel Lob erhielt der TuS von den Gastverei-
nen für den reibungslosen Ablauf der Veran-
staltung. 
Der TuS dankt allen Helfern, den Spendern 
der Kuchen, sowie den Kampfrichtern Sven 
Vetter, Dieter Früh und Nico Knörr und den 
Organisatoren der Bewirtung Elke Blieske, 
Dieter Früh und Robert Disch.  3 

Turner und Trainer des TuS Oberhausen

VHS Lahr  
Außenstelle Ringsheim/Rust 
Ordnung ohne Stress – einmal für immer 
aufgeräumt! 
Vortrag mit Karin Beckendorf- Dierberger 
Dienstag, 15. November 2016, 19.30 Uhr 
Ringsheim, Rathaussaal 
  
Weinparadies Ortenau 
Klaus Heidschmidt, Weinerlebnisführer 
Bei einem virtuellen Auslug werden die 
schönsten 
Weingütern und Winzerhöfe der Ortenau 
vorgestellt. 
Mit Weinverkostung 
Freitag, 18. November 2016, 19.00 Uhr 
Ringsheim, Rathaussaal 
  
Japan – Land der aufgehenden Sonne 
Für viele Europäer ist Japan bis heute ge-
heimnisvoll und unergründlich, 
und vielleicht ist das Land gerade deshalb so 
faszinierend. 
Die Referentin Bruna Tröndlin nimmt die Zu-
schauer mit auf die Bilderreise. 
Sonntag, 20. November 2016, 19.30 Uhr 
Ringsheim, Bürgerhaus 
  
Diagnose Krebs 
Informationsveranstaltung mit Dr. Matthias 
Egger, Onkologisches Zentrum des Klinikum 
Ortenau 
Dienstag, 29. November 2016, 19.00 Uhr, Al-
tes Rathaus Rust 
  
Weitere Auskünfte und Anmeldung bei Es-
ther Dixa, Tel. 07822 896761 oder Esther@
Dixa.de 
 
 

Aus der Nachbarschat

’s Fenster – Kleinkunst  
in Weisweil 
Samstag, 19. November 2016 
 
Beginn:  20:30 Uhr im Feuerwehrhaus 
Weisweil 
Liederabend mit René Egles 
Ein Wiedersehen mit René Egles 
Er ist nicht riesig von Statur, aber riesig an 
Ausdruckskraft -
René Egles, der tiefgründige, philosophi-
sche, heimatverbundene großartige Lie-
dermacher aus dem Elsass nimmt sein Pu-
blikum an die Hand und verzaubert es mit 
Warmherzigkeit und Lebensweisheit, ohne 
erhobenen Zeigeinger.
Er ist ein guter Beobachter, ein Schlitzohr 
und Filou, ein Pädagoge, ein schlichter und 
weiser Mann – ein Konzert mit ihm ist etwas 
Wunderbares. 
  
Weitere Informationen erhalten Sie auf un-
serer Homepage unter 
www.fenster-weisweil.de 
Telefonischer Vorverkauf unter 07646/1411 
Vorverkaufsstellen: Bücherwurm Kenzingen 
07644/8617, Landhausmode Hirtler Endin-
gen 07642/6020, Tourismusbüro Herbolz-
heim, Telefon 07643/93590 

Sun Day Movies am 20.11.2016 
in den Löwen Lichtspiele 
Kenzingen 
Bewegte Integration im Rahmen interkul-
tureller Filmtage mit dem kulinarischen 
Kinoerlebnis „Mme Mallory und der Duft 
von Curry“ 
Am Sonntag, 20.11.2016 um 11.15 Uhr 
startet der zweite Teil der Filmreihe, die bis 
April 2017 einmal monatlich Einheimische, 
Gelüchtete und Asylsuchende mit ausge-
suchten Kinoilmen und thematischen Be-
gleitveranstaltungen zusammen bringen 
will. Durch Begegnungen in und um den 
Kinosaal soll die Neugierde geweckt werden 
auf Kulturen, Landschaften, Menschen in al-
ler Welt und in der Region.   
Nach dem kulinarischen Kinoerlebnis „Mme 
Malory und der Duft von Curry“ sind alle 
Kinobesucher, in Kooperation mit dem 
Multi-Kulti-Café, zu einem internationalen 
Bufet im katholischen Gemeindehaus herz-
lich eingeladen. Kulinarische Beiträge aus 
Deutschland und der Welt sind willkommen 
und können während der Kinovorstellung 
im Vorraum abgestellt werden. Der Eintritts-
preis beträgt für alle Kinobesucher 3,- €. 
Vorreservierungen nehmen die Löwen-
Lichtspiele Kenzingen gerne unter Telefon 
07644 385 entgegen.  Eintritt: 3,- €   
Weitere Informationen unter 
www.sundaymovies.de 
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Kino Kenzingen

FILM- Programm der Löwen-Lichtspiele 
Kenzingen vom 17.11.16 bis 23.11.2016 

Tel 07644-385 
www.Kino-Kenzingen.de 

  
**NEU 
Do bis Die 17.30+20.15h 
WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS -12- 
116min 
17 bis 22.11. 
  
**NEU 
Fr+Sa+So 15.00h 
STÖRCHE – Abenteuer im Anlug o.A. 
88min 
18. bis 20.11. 
  
**NEU 
Sa+So+Mo 19.30h, Die 17.30h 
The Light between Oceans -12- 134min 
19. bis 22.11. 
  
So 11.15h 

MADAME MALLORY und der Duft von 
Curry o.A. 123min 
20.11. 
 
So 1700h 
MEINE ZEIT MIT CÈZANNE o.A. 114min 
3. Wo 
20.11. 
 
Mo 17.30h, Die 20.15h 
MAHANA – Eine Maori Saga -6- 100 min 
21.+22.11. 
  
Do+Fr+Sa 17.30h 
JONATHAN – Ein Film von Piotr J. Lewan-
dowski -12- 99min 
17. bis 19.11. 
  
Do+Fr 20.15h 
DIE FAST PERFEKTE WELT DER PAULINE 
o.A. 78min 
17.+18.11. 
  
Fr+Sa+So 15.00h 
Burg Schreckenstein o.A. 96min „wert-
voll“ 2. Wo 
18. bis 20.11. 
  
Änderungen vorbehalten. 

Die Stadt Kenzingen sucht zum nächst 
möglichen Zeitpunkt   

eine/n  
Verwaltungsfachangestellte/n 

Bürgerbüro oder Fachbereich 2  
Gemeinderat/KiTa Angelegenheiten 

Vollzeit / unbefristet   

Als Kommunalverwaltung verstehen wir 
uns als Dienstleistungsunternehmen 
der Bürger/innen und Wirtschaft unserer 
Stadt. Die Stadt Kenzingen mit 9.700 Ein-
wohnern bietet vielfältige Aufgabenfel-
der der Kommunalverwaltung.   

Aufgabengebiet Bürgerbüro
•	 Tourist-Information, Unterkunftsver-

zeichnis
•	 Kulturplege: Oberrheinische Narren-

schau, historisches Altstadtfest, Veran-
staltungskalenders, Märkte

•	 allgemeine Ordnungsangelegenheiten
•	 Unterstützung in allen Bereichen des 

Bürgerbüros 

Aufgabengebiet Fachbereich 2
•	 Allgemeine Verwaltungsaufgaben für 

die Fachbereichsleitung 2
•	 Mitarbeit Geschäftsstelle Gemeinderat
•	 Kindertagesstätten- und Schulangele-

genheiten
•	 Vertretung Bürgermeistersekretariat   

Wir erwarten:
•	 Ausbildung zur/zum Verwaltungsfa-

changestellten
•	 gute EDV-Kenntnisse (MS-Oice)
•	 Einsatzbereitschaft und Flexibilität 

(Wochenenddienst)
•	 strukturierte, selbständige, zielorien-

tierte Arbeitsweise
•	 sicheres Auftreten und freundlicher 

Umgang mit Bürgern   

Wir bieten:
•	 eine interessante und vielseitige Tätig-

keit
•	 Arbeiten im Team
•	 fachliche Weiterentwicklung durch Teil-

nahme an Fortbildungen
•	 Entgelt nach dem Tarifvertrag für den 

öfentlichen Dienst
•	 leistungsorientierte Bezahlung
•	 Zusatzversorgung
•	 betriebliches Gesundheitsmanage-

ment   

Eine genaue Abgrenzung der Aufgaben-
gebiete bleibt vorbehalten. Bewerbun-
gen mit detaillierten Unterlagen bis 09. 
Dezember 2016 an: Stadt Kenzingen, 
Hauptstr. 15, 79341 Kenzingen.   
Auskünfte erhalten Sie von:  
Fachbereichsleitung 2 Produkte und 
Dienstleistungen 
Herr Stefan Benker, Tel. 07644/900-110 
Fachbereich 1 Finanzen und Organisation 
Personalverwaltung, Frau Annette Shkod-
ra, Tel. 07644/900-112 

Was sonst noch interessiert

Zu Verschenken
Zu verscheEsstisch, oval, Eiche rustikal, incl. 6 Stühle, 
gut erhalten. 
Für Selbstabholer, Tel.: 07643/8604, 
Sa. 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

  
 

BUND Regionalverband 
Südlicher Oberrhein 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land 
Wilhelmstraße 24a, 79098 Freiburg 
0761/30383, bund.freiburg@bund.net, www.
bund-rvso.de 
  
10.000 (!) Nistkästen gefertigt und verkauft 
 Die regionalen Caritaswerkstätten und der 
BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein 
hatten jetzt einen sehr erfreulichen Termin. 
Gerhard Wienandts, Abteilungsleiter der 
Caritas übergab dem BUND-Team den 
10.000sten Bausatz für Vogel-Nistkästen. 
In den letzten neun Jahren hat der BUND am 
Südlichen Oberrhein diese Nistkästen, die 
in den beiden regionalen Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung gefertigt wur-
den, regional und bundesweit verkauft, teil-
weise aber auch an regionale Kindergärten 
verschenkt. In einer Zeit, in der die Zahl der 
bedrohten Vogelarten zunimmt und auch 
bei den Vögeln bisherige „Allerweltsarten“ 
wie der Haussperling immer seltener werden, 
sind Nistkästen ein kleiner Beitrag zum Erhalt 
der Vielfalt. Mit dem Bau von Nistkästen und 
Nisthilfen können alle Menschen, aber insbe-

sondere auch Kinder und Jugendliche für 
die Tierwelt, die Natur und langfristig auch 
für den Natur- und Umweltschutz begeistert 
werden. Auch die regionalen BUND-Seiten 
zum Nistkastenbau hatten in den letzten 
Jahren sensationelle 1,8 Millionen Zugrife. 
 
Aus guten Gründen kauft der BUND die 
Kästen in den beiden regionalen Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung und 
nicht auf dem Weltmarkt. Das Fichten- und 
Tannenholz stammt von kleinen, zumeist 
bäuerlichen Familienbetrieben aus dem 
Schwarzwald. Ein ökologisch sinnvolles Pro-
dukt aus regionalen Rohstofen, das Arbeit 
für Menschen mit Behinderungen schaft... 
Mehr „Win-Win“ geht eigentlich nicht. Dass 
aus den kleinen Anfängen vor neun Jah-
ren einmal ein solches Großprojekt werden 
könnte, hatte BUND-Geschäftsführer Axel 
Mayer nicht im Traum für möglich gehalten. 
 
Die zehn Caritaswerkstätten St. Georg bie-
ten in der Stadt Freiburg, sowie in den bei-
den Landkreisen Breisgau-Hochschwarz-
wald und Emmendingen, zwischenzeitlich 
über 1.100 Menschen mit Behinderung Be-
schäftigungsmöglichkeiten im Rahmen 
sozialer und berulicher Rehabilitation. 
 
Die Nistkästenbausätze, ein ökologisches 
Weihnachtsgeschenk, gibt´s beim BUND in 
der Wilhelmstrasse 24a in Freiburg oder im 
Internet www.bund-rvso.de 
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Badischer Landwirtschatlicher 
Hauptverband 
Datum: 29.11.2016 
Uhrzeit: 20.00 Uhr 
Veranstalter: Badischer Landwirtschaftli-
cher Hauptverband (BLHV),Geschäftsstelle 
Herbolzheim 
Veranstaltungsort: Gasthaus Rebstock 
Hauptstraße 45, 79364 Malterdingen 
  
Zwei Themenschwerpunkte aus dem All-
tag der Geschäftsstelle Herbolzheim stel-
len Steuerberater Patrick Müller und die 
Juristin Denise Hesse unter dem Veranstal-
tungstitel „Steuern sparen- Vorsicht beim 
Grundstücksverkauf“ und zum Thema „Mein 
letzter Wille. Warum das Testament in einem 
Landwirtschaftlichen Betrieb so wichtig ist“ 
vor. 
Eine kurze Einführung gibt Bezirksgeschäfts-
führerin Dr. Petra Breitenfeldt. 
Im ersten Teil des Abends erklärt informativ 
BLHV-Steuerberater Patrick Müller anhand 
von Fällen aus dem Beratungsalltag der Ge-
schäftsstelle Herbolzheim die Fallen, über 
die ein Betriebsleiter oder eine Betriebslei-
terin insbesondere bei Verkäufen landwirt-
schaftlicher Flächen stolpern kann und gibt 
Tipps beim Steuern sparen. 
  
Anschließend erläutert BLHV-Juristin De-
nise Hesse unter dem Titel „Mein letzter 
Wille. Warum ein Testament so wichtig für 
den Betrieb ist“, wie die Vorgehensweise bei 
der Testamentserstellung ist und warum es 
nicht ausreicht, sich nur gegenseitig zu Al-
leinerben zu erklären. Keine Sorge, wer ein 
Testament erstellt, stirbt deshalb noch lange 
nicht, sichert aber auf Dauer die Zukunft des 
Betriebes. 
  
Wir freuen sich über Ihren Besuch und Ihre 
Fragen. Gäste sind willkommen! 
 
 

Mitteilungen des 
Landratsamtes

Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Emmendingen zur Einhaltung von Bio-
sicherheitsmaßnahmen in Gelügelhal-
tungen in einem festgelegten Gebiet zu 
präventiven Zwecken 
  

Vom 11.11.2016 Az.:  9122.20 
  
Auf Grund von § 65 der Gelügelpest-Verord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Mai 2013 (BGBl. I S. 1212), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 29. Juni 2016 
(BGBl. I S. 1564) i.V.m. §§ 38 Abs. 11 und 6 
Abs. 1 Nr. 11a des Tiergesundheitsgesetzes 
vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) und § 1 
Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Tier-
seuchengesetzes vom 19. November 1987 
(GBl. S. 525), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. März 2004 (GBl. S. 112) erlässt das 
Landratsamt Emmendingen folgende 
  

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 

  
1.  Alle Tierhalter (private oder gewerb-

liche), die Gelügel in Haltungen in 
einem Abstand von bis zu 500 m Ent-
fernung zum Uferbereich des Rheins 
halten, haben folgende Biosicherheits-
maßnahmen einzuhalten: 

 
1.1.  Die Eingänge zu den Gelügelhaltun-

gen sind mit geeigneten Einrichtungen 
zur Schuhdesinfektion zu versehen 
(Desinfektionswannen oder- matten). 

  
1.2.  Der Zukauf von Gelügel über Gelü-

gelmärkte, Gelügelbörsen oder mobi-
le Gelügelhändler ist verboten. 

  
2.  Für Gelügelhaltungen mit weniger als 

1000 Stück Gelügel, die in dem in Nr. 1 
des Tenors genannten Gebiet gelegen 
sind, gilt Folgendes: 

  
2.1.  Beim Betreten der Gelügelhaltungen 

ist Schutzkleidung anzulegen. Bei 
Verwendung von Einwegkleidung ist 
diese unverzüglich nach Gebrauch un-
schädlich zu beseitigen. 

  
2.2.  Nach jeder Einstallung oder Ausstal-

lung von Gelügel sind die dazu einge-
setzten Gerätschaften zu reinigen und 
zu desinizieren und nach jeder Aus-
stallung sind die freigewordenen Ställe 
einschließlich der dort vorhandenen 
Einrichtungen und Gegenstände zu 
reinigen und zu desinizieren.  

  
2.3.  Transportmittel für Gelügel (Fahrzeu-

ge und Behältnisse) sind nach jeder 
Verwendung zu reinigen und zu desin-
izieren. 

  
3.  Alle Gelügelhalter im Landkreis Em-

mendingen, die ihrer Plicht zur Mel-
dung des gehaltenen Gelügels bisher 
noch nicht nachgekommen sind, ha-
ben die Haltung von Gelügel unver-
züglich beim Veterinäramt des Land-
kreises Emmendingen anzuzeigen. 

  
4.  Gelügelbörsen und Märkte sowie Ver-

anstaltungen anderer Art, bei denen 
Gelügel verkauft oder zur Schau ge-
stellt wird, sind in dem unter Nr. 1 des 
Tenors genannten Gebiet verboten.  

  
5.  Die sofortige Vollziehung der in den 

Nrn. 1 bis 4 des Tenors getrofenen Re-
gelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
angeordnet. 

  
6.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag 

nach ihrer Veröfentlichung als be-
kannt gegeben und endet mit Ablauf 
des 31. Januar 2017. 

  
Begründung 

A. 
Am 4. November 2016 wurden 33 tote Rei-
herenten im Bereich des Konstanzer Hafens 
sowie ein weiteres Tier in Radolfzell und 
zwei Tiere in Ludwigshafen-Bodmann tot 
aufgefunden. Bei den zur Untersuchung ge-

kommenen Tieren wurde das Virus der Ge-
lügelpest (hochpathogene aviäre Inluenza 
vom Subtyp H5N8, HPAI H5N8) nachgewie-
sen und der Ausbruch der Gelügelpest bei 
Wildvögeln am 09.11.2016 durch das Land-
ratsamt Konstanz amtlich festgestellt. Am 
08.11.2016 wurden zudem Ausbrüche von 
hochpathogener Gelügelpest bei Wildvö-
geln des Subtyps H5N8 im Bereich der Plö-
ner Seen in Schleswig-Holstein gemeldet. 
Auch in Polen und Ungarn wurde in diesem 
Jahr bereits der Ausbruch der Gelügelpest 
des gleichen Subtyps in Nutztierhaltungen 
festgestellt. Am 09.11.2016 hat das Fried-
rich-Loeler-Institut (FLI) eine Risikoein-
schätzung zum Auftreten von HPAIV H5N8 
in Deutschland veröfentlicht. In dieser 
Risikobewertung wird das Risiko des Ein-
trags von Gelügelpest des Subtyps H5N8 
in Hausgelügelbeständen über Wildvögel 
bundesweit als hoch eingeschätzt. Das FLI 
empiehlt in seiner Risikoeinschätzung u.a. 
die Umsetzung strenger Biosicherheitsmaß-
nahmen in Gelügelbetrieben. 
  
Aufgrund der derzeitigen Gefährdungssitu-
ation erfolgt die Anordnung von verstärk-
ten Biosicherheitsmaßnahmen momentan 
nur im Uferbereich des Bodensees und des 
Rheins. Eine regelmäßige Neubewertung in 
zeitlich kurzen Abständen ist jedoch erfor-
derlich. 
  

B. 
  
Zu Nr. 1 bis 4 des Tenors: 
Nach § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Tierseuchengesetzes (AGTierSG) in 
der Fassung vom 19. November 1987 (GBl. S. 
525), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. 
März 2004 (GBl. S. 112) i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-
Württemberg vom 21. Juni 1977, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 
2009 (GBl. S.809) ist die untere Verwaltungs-
behörde des Landkreises Emmendingen 
zuständige Behörde für den Erlass dieser All-
gemeinverfügung. 
  
Die Anordnung der Einhaltung verstärkter 
Biosicherheitsmaßnahmen unter Nr. 1. des 
Tenors erfolgt auf Grundlage des § 65 der 
Gelügelpest-Verordnung in Verbindung mit 
§ 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. 11a Tierge-
sundheitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. 
IS. 1324). 
Gemäß § 65 der Gelügelpest-Verordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1212), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 29. Juni 2016 (BGBl. 
I S. 1564), kann die zuständige Behörde bei 
der Feststellung von Gelügelpest u.a. bei ei-
nem Wildvogel weitergehende Maßnahmen 
nach § 38 Abs. 11 in Verbindung mit § 6 Abs. 
1 des Tiergesundheitsgesetzes anordnen. 
Aufgrund der Risikoeinschätzung des FLI 
sowie der Feststellung von Gelügelpest-
ausbrüchen bei Wildvögeln im Landkreis 
Konstanz ist die Anordnung der verstärkten 
Biosicherheitsmaßnahmen in dem unter Nr. 
1 des Tenors genannten Gebiet erforderlich, 
um das Risiko des Eintrags von Gelügel-
pestvirus in die Nutzgelügelbestände zu 
verringern. 
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Die Ausweitung der Anordnung verstärkter 
Biosicherheitsmaßnahmen über das in Nr. 
1 des Tenors genannten Gebiets hinaus, ist 
aufgrund der derzeitigen Gefährdungslage 
nicht geboten. 
  
Da die Übertragung von Inluenzaviren bei 
Gelügel vor allem durch direkten Kontakt 
mit inizierten Tieren oder durch Kontakt 
mit Kot und anderweitig viruskontaminier-
ten Materialien wie etwa Einstreu, Gerät-
schaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung 
erfolgt, ist 
es erforderlich, die Gelügelhaltungen in 
dem in Nr. 1 des Tenors genannten Gebiet 
zu schützen und den Eintrag des Virus in die 
Nutzgelügelbestände zu vermeiden. Die 
Anordnung der unter Nr. 1 bis 4 genann-
ten Maßnahmen, wie das Vorhalten von 
Einrichtungen zur Schuhdesinfektion, die 
Verwendung von Schutzkleidung und die 
Durchführung von Desinfektionsmaßnah-
men sind geeignet, das Risiko des Eintrags 
von Gelügelpestvirus in Gelügelhaltungen 
zu vermindern. Aufgrund der Gefahr der 
unkontrollierten Verschleppung von Gelü-
gelpestvirus über Gelügelmärkte, Gelü-
gelbörsen und mobile Gelügelhändler ist 
aufgrund der Gefährdungslage das Verbot 
es Gelügelhandels über diese Handelswe-
ge erforderlich. Die Anordnung der Maß-
nahmen gemäß Nr. 2 des Tenors erfolgt in 
Ergänzung zu den Maßnahmen in § 6 Gelü-
gelpestverordnung, die generell für Gelü-
gelhaltungen ab 1000 Stück Gelügel gelten. 
Da aufgrund der Gefährdungslage die Ge-
fahr eines Eintrags des Gelügelpestvirus in 
kleinere Gelügelhaltungen genauso hoch 
wie in größere ist, ist es erforderlich diese 
Maßnahmen auch für kleinere Gelügelhal-
tungen anzuordnen. 
  
Die Anordnung von Biosicherheitsmaßnah-
men in Tierhaltungen, die sich im Abstand 
von bis zu 500 m vom Uferbereich des 
Rheins beinden, ist geboten, um im Falle 
eines Ausbruchs der Gelügelpest die tieri-
sche Erzeugung (Eier und Gelügelleisch) 
von hochwertigen Lebensmitteln in Baden-
Württemberg nicht zu gefährden. Diese 
Entscheidung erfolgte nach Ausübung des 
plichtgemäßen Ermessens. Die Maßnahme 
ist geeignet, den Zweck, die Verhinderung 
einer Infektion von Hausgelügel mit H5N8, 
zu erreichen. Die Einhaltung der Biosicher-
heitsmaßnahmen ist erforderlich, da kein 
anderes, milderes Mittel zur Verfügung 
steht, welches zur Zweckerreichung glei-
chermaßen geeignet ist. Die Anordnung ist 
auch angemessen,  da die wirtschaftlichen 
Nachteile, welche die betrofenen Tierhalter 
durch die Einhaltung der Biosicherheits-
maßnahmen erleiden, im Vergleich zum 
gesamtwirtschaftlichen Schaden, der durch 
einen einzigen Gelügelpestausbruch für die 
gesamte Gelügel- und Lebensmittelwirt-
schaft in Baden-Württemberg entstehen 
kann, nachrangig sind. 
  
Zu Nr. 3 des Tenors: 
Gemäß § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 203), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 17. April 2014 

(BGBl. I S. 388) i.V.m. § 2 Abs. 1 Gelügelpest-
Verordnung hat jeder, der Hühner, Enten, 
Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tau-
ben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel 
hält, dies der zuständigen Behörde vor Be-
ginn der Tätigkeit unter Angabe seines Na-
mens, seiner Anschrift und der Anzahl der 
im Jahresdurchschnitt voraussichtlich ge-
haltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart 
mitzuteilen. Die Anordnung der Maßnahme 
in Nr. 3 des Tenors, dass eine noch nicht er-
folgte Meldung unverzüglich nachzuholen 
ist, beruht auf § 65 Gelügelpest-Verord-
nung i.V.m. §§ 38 Abs. 
11, 6 Abs. 1 Nr. 11 a Tiergesundheitsgesetz. 
Danach hat die zuständige Behörde die Be-
fugnis, bei Feststellung der Gelügelpest bei 
einem Wildvogel weitergehende Maßnah-
men anzuordnen, soweit diese zur Tierseu-
chenbekämpfung erforderlich sind. Die be-
hördliche Kenntnis aller Tierhalter sowie der 
von ihnen gehaltenen Tiere ist im Rahmen 
der Bekämpfung hochansteckender Erkran-
kungen notwendig. 
  
Zu Nr. 4 des Tenors: 
Gemäß § 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Tiergesundheitsgesetz kann die zuständige 
Behörde zur Vorbeugung von Tierseuchen 
und deren Bekämpfung Verfügungen über 
die Durchführung von Veranstaltungen, 
anlässlich derer Tiere zusammenkommen, 
erlassen. Das gemäß Nr. 4 des Tenors an-
geordnete Verbot von Gelügelmärkten 
und Veranstaltungen ähnlicher Art in den 
deinierten Gebieten, bei denen Tiere emp-
fänglicher Art verkauft oder zur Schau ge-
stellt werden, ist erforderlich, da durch den 
bei solchen Veranstaltungen gegebenen 
engen Kontakt von Tieren ein bislang nicht 
abschätzbares Infektionsrisiko besteht und 
durch einen Verkauf eine Verschleppung 
von potentiell inizierten Tieren möglich ist. 
  
Zu Nr. 5 des Tenors: 
Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen 
in den Nrn. 1 bis 4 des Tenors wird angeord-
net, da es sich bei der Gelügelpest um eine 
hochansteckende und leicht übertragbare 
Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit 
hohen wirtschaftlichen Schäden und weit-
reichenden Handelsrestriktionen einher-
geht. Die Maßnahmen zum Schutz vor der 
Verschleppung der Seuche müssen daher 
sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung 
greifen. Es kann nicht abgewartet werden, 
bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Fest-
stellung der Seuche gerichtlich festgestellt 
wird. Insofern überwiegt das öfentliche 
Interesse an der sofortigen Vollziehung ein 
entgegenstehendes privates Interesse an 
der aufschiebenden Wirkung eines eventu-
ellen Widerspruchs. Im Übrigen wird auf § 
37 Satz 2 Nr. 1 des Tiergesundheitsgesetzes 
verwiesen. Danach hat die Anfechtung einer 
Anordnung von Maßnahmen nach § 6 des 
Tiergesundheitsgesetzes keine aufschie-
bende Wirkung. 
  
Zu Nr. 6 des Tenors: 
Die Bekanntgabe der Verfügung beruht auf 
§ 41 Abs. 4 Satz 4 Landeverwaltungsverfah-
rensgesetz. 

  Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen diese Entscheidung kann inner-
halb eines Monats nach deren Bekannt-
gabe bei Landratsamt Emmendingen, 
Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen 
schriftlich oder zur Niederschrift Wider-
spruch erhoben werden.   
  

Hinweise 
1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 
1 Nr. 1 der Gelügelpestverordnung hin-
sichtlich der allgemein geltenden Vorga-
ben zur Fütterung und Tränkung sowie 
zur Früherkennung bei gehäuften Verlus-
ten wird hingewiesen. 
  
2. Die Begründung dieser Allgemeinver-
fügung kann von jedermann in Baden-
Württemberg, der als Betrofener im 
Sinne der Nr. 1 bis 4 der Verfügung in Be-
tracht kommt, während der Dienstzeiten 
in dem Dienstgebäude des Landratsam-
tes Emmendingen, Veterinäramt, Adolf-
Sexauer-Str. 3, 79312 Emmendingen ein-
gesehen werden.      

11.11.2016     

Gez. Dr. Frankemölle 
Amtstierarzt 
  
 

Vorstellung des neuen Kreisjahr-
buchs „s Eige zeige“ 
Das neue „s Eige zeige“, das Jahrbuch des 
Landkreises Emmendingen, wird von Landrat 
Hanno Hurth am Mittwoch, 23. November 
2016 um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Alten 
Rathauses in Emmendingen vorgestellt. Zu 
dieser Buchpräsentation ist die Bevölkerung 
herzlich eingeladen. Der evangelische Pfar-
rer und Schuldekan Dr. Christian Stahmann 
hält an diesem Abend einen Vortrag zur Ge-
schichte der Altäre und Reliquien im Kloster 
Tennenbach. Dazu hat er auch einen Beitrag 
für das Jahrbuch verfasst. Die Buchvorstel-
lung wird von Frank Goos (Saxophon) und 
Nico Dehaen (Piano) umrahmt. Das neue 
Jahrbuch ist ab 28. November 2016 im Buch-
handel zum Preis von 16,90 Euro erhältlich. 
  
 

Welche Veränderungen gibt es 
für Plegeversicherung ab 2017?  
Zum 1. Januar 2017 tritt das neue Plege-
stärkungsgesetz in Kraft, das einige Verän-
derungen in der Plegeversicherung bringt. 
Darüber informiert Christiane Hartmann vom 
Plegestützpunkt des Landratsamtes Em-
mendingen in einem Vortrag am Dienstag, 
29. November 2016 um 15 Uhr im Sitzungs-
saal im „Haus am Festplatz“ (Schwarzwald-
straße 4) in Emmendingen. Sie erläutert die 
neuen Einstufungen der Plegegrade, gibt 
Auskunft zur Überführung der bisherigen 
Einstufungen und erläutert, was sich alles 
grundsätzlich ändert. Der Eintritt zum Vortrag 
ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Ende des redaktionellen Teils



Reinigungshilfe gesucht
ab dem 01.01.2017 auf 450 €-Basis 

für eine Zahnarztpraxis in Weisweil, 

zweimal wöchentlich, mit guten Deutschkenntnissen. 

Bewerbungen telefonisch unter 07646 - 1420 Mo. bis Fr. 

Gitarren-Unterricht
Musikschule Herbolzheim

Jetzt anmelden zu den neuen Kursen unter Tel.: 0 76 43 -15 20

Petra Teike
Friseurhausbesuche
nach telefonischer Terminabsprache
Telefon 07643/9336225

Mobil 01711701539



EINZUGSERMÄCHTIGUNG

BIC

Datum, Unterschrift

D E

IBAN

Sonnige 3-Zi.-Wohnung mit Balkon
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m², EBK, Bad mit 

Wanne, Garagenstellplatz, 550,– € + NK

 Tel. 0 77 71 - 00 00MUSTER
Größe 

1

Private Kleinanzeigen
zu Sondertarifen!

KONTAKT

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel., Fax

E-Mail

JA, ich möchte eine Schwarz-Weiß- 
Anzeige in folgenden Ausgaben buchen:

1.

2.

3.

Erscheinungstermin:  KW

 Chifreanzeige *

ANZEIGENAUFTRAG

* Bei Chifreanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt. Die Zuschriften erhalten Sie per Post. Anzeigen und Chifregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung ab-
gebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Bei der 3er-Schaltung kann der Auftrag vorzeitig storniert werden,  eine Rückerstattung ist jedoch nicht möglich. 
Eine Textänderung ist nicht möglich.  Anzeigen mit gewerblichem Charakter werden über unsere Preisliste für gewerbliche Anzeigen abgerechnet, der unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) zu Grunde liegen.

   Verlag und Anzeigen:   
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach 
Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11, Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
anzeigen@primo-stockach.de  |  www.primo-stockach.de

ANZEIGENTEXT

Headline (Überschrift/ Fettzeile)

Anzeigentext

ab  10  €

Klein aber 

Oho!

1 Ausgabe 
10,– € inkl. MwSt.  3 Ausgaben 

20,– € inkl. MwSt. 

20 mm hoch - 2-spaltig (90 mm breit)

30 mm hoch - 2-spaltig (90 mm breit)

GARTENHILFE GESUCHT!
Gut situierte Familie sucht Unterstützung rund 
ums Haus: Rasenmähen, Hecken schneiden und kleinere 

Hausmeistertätigkeiten, wie z. B. Malerarbeiten.

Tel. 0 77 71 / 00 00

Größe 

2

MUSTER
1 Ausgabe 
15,– € inkl. MwSt.  3 Ausgaben 

30,– € inkl. MwSt. 

Für alle familären und privaten Anlässse!
Stellengesuche • Wohnungssuche & -angebote • Geburtstag • Geburt 
Hochzeit • Nachhilfe gesucht • Verkäufe • zu verschenken • und noch vieles mehr 

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen!



Überraschend gut!
Lassen Sie sich von unserem  
Online-Kalkulator überzeugen!

 ÜBERSICHTLICH UND KINDERLEICHT

Einfach und in wenigen Schritten Ihre Anzeige buchen, Anzeigenformat 

sowie Verbreitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigenpreis wird direkt 

online berechnet.

Alle Ausgaben, Nachbarorte und Kombinations- 

möglichkeiten werden sofort angezeigt.

  Verlag und Anzeigen: Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach  
Tel. 07771/9317-11, Fax 07771/9317-40

 anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

www.primo-stockach.de




